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s,h«w,!rt Nck »ev I. A. OchS In Bern, un» de»
«Ken Pestamrern.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri.

Freytag/ den 26Juni 1801. Fünftes Quartal. Den 7 Meßidor lxD-
--

VollziehungsratH.
Beschluß vom 16. Juni.

Der Voll;. Rath, in Betrachtung, daß die, durch
das Gesetz vom Christm^ lgoi, anbefohlene Patent-
Ercheilung für die Medizinalpersonen, wegen der Polizey»
aufstcht, der die Ausübung ihrer Beruföarten unlerwor-
ftn seyn soll einer besondern Vorschrift bedarf;

Nach Anhörung feines Ministers der innern Angele-

gcnheitcn, beschließt:
Die Vcrwaltungskammern werden keine Patente für
Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Thierärzie, Apo-
theker und Hebammen ausfertigen lassen, es sey denn,
daß diese Personen eine, entweder von der ehemali-
gen kompetenten Behörde, oder von einer jetzigen
Sanirätscommißion, erhaltene Bewilligung zur
Ausübung ihres Berufs vorgewiesen haben.

2. Wenn eine Sanitätscommißion um eine solche Be-
wiilignng angegangen wird, soll sie vorerst mit der

' Medizmalperfon, die eS betrifft, eine gewissenhafte
und unpartheyifche Prüfung über die theoretischen
und praktischen Theile der Kunst, zu deren Ausübung
die Erlaubnis verlangt wird, vornehmen oder veran-
stalten, und die Bewilligung nicht eher ausstellen,
bis sie sich versichert haben wir^, daß diese Personen
die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen

z. Die Sanitätscommißionen sind jedoch bevollmäch-

ligt, promovirle Aerzte und Wundärzte, so wie
solche Medizinalpersonen, die bereits seit mehreren
Jahren ihre Kunst mit gutem Erfolg und ohne Ver-
anlassung gegründeter Klagen ausgeübt haben, der
vorgesctiricbenen Prüfung zu entheben, und die ver-
langte Bewilligung ohne dieß auszustellen.

4. Diese Bewilligung soll denjenigen Theil der Arzney-

D
kunst, dessen Ausübung dadurch gestattet wird be- ì
stimmt und ausdrücklich angeben.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 16. Juni.
Der Vokz. Rath, anfdas Begehren des B> Cristiau

Natti von Sanen, Canton Oberland, für sich und
im Namen seiner Associrten, B. Joseph Schnei,
der vonFrutigen, und David Kurz von TH -«,
daß ihnen die Erlaubniß ertheilt werden möchte, zu Hof.
betten bey Thun eine Glasfabrik«: zu errichten ;

Nach Einschung der auf die Publikation dieses Be-
gehrenS dagegen eingegangenen Oppositionen, und nach
Anhörung des Rapports feines Ministers des Innern,

beschließt:
1. Die Verwaltungskammcr des Cantons Oberland ist

angewiesen, dem B- M atti und Milhaften unter
folgenden Bedingungen die Bewilligung zur Errich«
tung einer Glashütte zu ertheilen :

2) Daß sie dabey die im Beschlusse vom Dec. 179z
enthaltenen Vorschriften zu befolgen habe»,

b) Daß die Glasfabrikation mit Steinkohlen bctrie-
ben und nur auf vierzig Zentner derselben ein

Klafter buchenes oder ein und ein halbes Klafter
tanncnes Holz gebraucht werde.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 16. Juni.
Der Nollz. Rath, auf den Bericht der Verwaltungs.

kammer des Cantons Bern, daß ihr Präsident von der

Munizipaliläl der Gemeinde Bern für die Bezahlung von
Lieserungen betrieben werde, welche die leztere an die
fränkischen Truppen gemacht hat;

In Erwägung, daß die Verwaltungskammer durch
die Umstände genöthigt worden ist, die Munizipalttät
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von Bern zu Lieferungen an die fränkischen Truppen- an-

zuhatten, und daß es nicht in ihrer Gewalt sieht, derselben

gegenwärtig zur Vergütung dieser Lieferungen zu ver-

helfen;
Nach Einsehung des Beschlusses des Vollz. Direkt»-

riumö vom 27. Merz 1 ?yy, und Anhörung des Rapports
seines Ministers des Innern,

beschließt:
Weder eine gesamte Verwaltungskammer, noch ein-

zelne Mitglieder derselben, können wegen Lieferun-

gen die von ihnen den Gemeinden requesitionsweise

auferlegt worden sind auf dem Wege Rechtens be-

trieben werden.

2. Im Falle dessenungeachtet von einem Gerichte die

Zuläßigkeit einer solchen Betreibung beschlossen wer-
den sollte, ist den Beamten der vollziehenden Gewalt
besohlen, einem solchen Spruche keine Folge zu

leisten.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 16. Juni.
*H)er Vollz. Rath, auf die Vorstellung des Erziehungs-

raths rm Canton Leman gegeu die Verordnung baß die

Schulmeister eine» Exemptionsschcin von den Patentee,

bahren mit drey Batzen lösen sollen;

In Erwägung daß die Schulmeister von der Lösung

der Exemvlionsschcine nicht losgezählt werden können,

indent die Verfügung nicht sie allein, sondern auch alle

übrigen von der Patentcnstcncr Ausgenommencn betritt l
In Erwägung jedoch der geringen Besoldung der mei-

A.N Schullehrer und der beträchtlichen Forderungen,
welche sie an den Staat zu machen haben;

Nach angehörtem Berichte des Ministers vom vffent-

Hchen Unterricht,

beschließt:

Gesetzgebender Rath, 16. May.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der FinanzcommiZion, Beschwer-
den einiger Gemeinden gegen die Venv. Kammer von
Zürich, die A.bfordernng einer Abgabe, die Vogt-
ßcuer genannt, betreffend.)

Der zweyte Grund hiernächst: daß nemlich die quä->

stionirliche Anfoderung eben so wie Faßnachthühner,
Ehetagwen, u. a. dcrgl. ehmalige Personaifeodallasten,
anzusehen sey — ist durchaus unrichtig, denn der Eingang
des Bereins von Knonau fangt sich mit den ausdrücklichen
Worten an : » Und alsdann die Vogistür gemeinlich uff
„allen Gütern stal ", und zeigt eben so klar, daß von
wegen eines jedem G u ts ei» Beytrag zu die»

ser Abgabe bezahlt werden soll. Der Erblehcnbrief un,
den Mayerhof zu Knonan dann beweist vollends: daß
diese Vogtsteuern nichts anders als Erbsthenzmft seyen;
theils nennt er dieselben bestimmt Erbzinse, theils
sagt er ausdrücklich, daß die Besteher der Güter dieses

Mayerhofs solche in Erblehen besitzen: und davon

— also nichr von den Personen sondern von den Gütern
— den gleich darauf spezifizirten Zins abrichten iollen..

Scheinbarer ist der Emwnrfder Petenten, der sich m
dem bcygelcgenen vom 2. Merz talirten Schreibe,1 der-
selben an den B. Finanzmimstcr befindet, wo nemlich
behauptet wird: »daß zufolge des Urbars selber jenem

» Voglhaber — eben so wie z. B. den Faßnachihüh.

» nern — auf- und abgegangen, und derselbe

» nur von den jedesmal bewohnte» Hofstätten entrichtet

„ worden sey. "
Nun zeigt sich wirklich unter den in dem vorliegenden

Verein verzeichneten Vogtstenern, derer von Hedingcu
eine, (aber auch in dem ganzen Urbar diese einzige)
Rubrick, welche also überschrieben ist: „Hernach voigt

„ der Vogthaberund Hüner; diesem gat uff und ab r
„denn sy allein von den Hofstätten, die bchuftt sind?,

„ geben werden." Dieser Hofstätten waren r;, deren

jede i Vrtl. Hafer und i Faßnachtshuhn bezahlte; eine

Abgabe folglich, welche allerdings, zwar nicht als eine

Personalsteuer, wohl aber als eine Fenerstac.'sadgabe an»

zusehen ist, von welcher nun die Botschaft des Vvllzie»

hungsraths und wir mit ihm glauben, daß solche wirk,
lich unter diejenigen Beschwerten gehöre, welche kraft
der Verfassung und der. Gesetze unentgeldlich aufgehe--

ben sind, ^
Ferner gedenkt der Verein von Ma sch w a m

den,, nà der. Güter sie ucr zugleich auch einer L cd b»

». Die sämtlichen Verwaltnngskammern seyen bevoll-

mäch!igt den Schullehrern die Scheine der Epemp-

tion von der Patentgebühr unentgeldlich zu über-

lassen.

s. Die nemttchcn Behörden seyen beauftragt, mit. den

Erziehungsräthen über die Art und Weist übereinzu-

kommen, wie diese Scheine den Schullehrcrn mit

Ersparung der Reist- und andern Kosten am füg-

lzchsten zugestellt werden.

Folgen die Untersthriflen.
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